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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Stadtwerkeausschuss 10.03.2021 Anhörung 
 
 

Beibehaltung der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Erdgas„ zum 
01.04.2021 

 
Die Höhe der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Erdgas aus dem Versor-
gungsnetz der Stadtwerke Norderstedt“ wird mit Wirkung zum 01.04.2021 beibehalten. 
 
Sachverhalt: 
 

I. Begründung zur Beibehaltung der Preise 

Ab 01. Januar 2021 beginnt die staatliche CO2-Bepreisung für fossile Brennstoffe. Bereits 
am 20.12.2019 ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) als Bestandteil des im 
September 2019 veröffentlichten „Klimaschutzpaketes“ der Bundesregierung in Kraft getre-
ten. Um die Klimaziele zu erreichen, will der Gesetzgeber eine kosten- und damit emissi-
onsmindernde Verhaltensänderung durch die Bepreisung von Treibhausgasemissionen her-
beiführen. 

Die CO2-Bepreisung startet mit 25 Euro pro Tonne CO2 und wird jährlich erhöht. Umgerech-
net entstehen dadurch in 2021 Mehrkosten für den Bezug von Erdgas in Höhe von                      
netto 0,455 Ct/kWh.  

Dem gegenüber steht die Entwicklung der Beschaffungspreise. Bereits in 2019 begannen die 
Preise für Erdgasterminprodukte bis April 2020 massiv zu sinken. Hierfür waren vor allem die 
letzten beiden milden Winter verantwortlich, was zu überdurchschnittlich gefüllten Gasspei-
chern und somit zu einer guten Versorgungslage geführt hat. Längere Zeit befanden sich die 
Preise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Erst im Dezember kam es wieder zu 
Preissteigerungen. 

Außerdem sind die durch die Bundesnetzagentur geprüften und genehmigten Netzentgelte 
für das Jahr 2021 geringfügig gesunken. 

Aus der Summe dieser Entwicklungen ergibt sich für die Stadtwerke Norderstedt die Mög-
lichkeit, ab dem 01.04.2021 die Preise weiterhin stabil zu halten. 

Ab 1. April 2021 zahlt der Haushalt im Grundversorgungstarif der Stadtwerke Norderstedt 
weiterhin brutto einen Grundpreis von 120,92 Euro jährlich (entspricht monatlich 10,08 Euro) 
und einen Arbeitspreis von 5,75 Cent pro Kilowattstunde.  



 
 

Seite 2 / 3 

Eine detaillierte Herleitung der vorgeschlagenen Preisbeibehaltung erfolgt in den Erläuterun-
gen in Abschnitt III. zu dieser Mitteilungsvorlage. 

 
II. Rechtliche Grundlagen 

Die beschriebenen Änderungen der Beschaffungskosten für Erdgas wirken sich auf alle 
Gasversorgungsangebote der Stadtwerke Norderstedt aus. Bei dem Angebot einer Grund-
versorgung handelt es sich jedoch um eine Leistung, die alle Kundinnen und Kunden im 
Netzgebiet der Stadt Norderstedt, auch in Notsituationen (z.B. im Rahmen der Ersatzversor-
gung bei Ausfall eines Drittlieferanten), in Anspruch nehmen können. 
 
Grundversorger im jeweiligen Netzgebiet ist das Energieversorgungsunternehmen, das die 
meisten Haushaltskunden beliefert. Der Grundversorger ist verpflichtet, jeden Haushaltskun-
den mit Erdgas zu beliefern (Kontrahierungszwang), und dies zu öffentlich bekannt gegebe-
nen und im Internet veröffentlichten Preisen. So ist sichergestellt, dass alle Haushalte, für die 
der jeweilige Grundversorger zuständig ist, Energie zu den gleichen Bedingungen und Prei-
sen erhalten können. 
 
Da es sich beim Grundversorgungstarif somit um ein allgemeines, privatrechtliches Entgelt 
handelt, beschließt der Stadtwerkeausschuss gemäß Gemeinde- und Eigenbetriebsverord-
nung über die „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Erdgas“. Das Energiewirt-
schaftsgesetz sieht vor, dass die jeweiligen Tarife 6 Wochen vor Inkrafttreten zu veröffentli-
chen sind. Für eine Preisänderung zum 01.04.2021 wäre dies der 18.02.2021 gewesen. Die 
Erläuterungen zur Kostenentwicklung in der Grundversorgung Erdgas an den Stadtwer-
keausschuss erfolgen mit dieser Mitteilungsvorlage sowie im Rahmen der Sitzung am 
10.03.2021. 
 
 

III. Erläuterungen und Herleitung der „Allgemeinen Preise für die Grundversor-

gung mit Erdgas der Stadtwerke Norderstedt“ zum 1. April 2021. 

Kostenbestandteile des Preises für die Erdgas-Grundversorgung 

Der Erdgaspreis für die Grundversorgung setzt sich zusammen aus drei wesentlichen Be-
standteilen: Kosten für Netznutzung, Kosten für Belastungen und Abgaben sowie übrige 

Kosten, in welchen u.a. die Kosten für die Beschaffung enthalten sind. 

1. Entwicklung der Kosten für die Nutzung des Erdgasverbundnetzes 

Die Kosten für die Nutzung des Erdgasnetzes wurden gemäß den Vorgaben der Bundes-
netzagentur bis zum 31.12.2020 für das Jahr 2021 veröffentlicht und sind geringfügig gesun-
ken. Die Verringerung der Netzentgelte beträgt gegenüber 2020 umgerechnet auf einen re-
präsentativen Jahresverbrauch für das Vertriebsportfolio der Stadtwerke Norderstedt von 
17.000 kWh pro Haushalt 0,024 Ct/kWh. Diese werden von der Bundesnetzagentur geprüft 
und genehmigt. Sie sind abhängig von dem jeweiligen Jahresverbrauch sowie der Zähler-
größe.  
 

2. Entwicklung der gesetzlichen Belastungen und Abgaben 

Durch die Einführung der CO2-Bepreisung nach dem BEHG ab dem 01.01.2021 erhöhen 
sich die gesetzlichen Belastungen und Abgaben insgesamt um 0,455 Ct/kWh. Alle bisheri-
gen Umlagebeträge bleiben auch in diesem Jahr in ihrer Höhe weiterhin unverändert. In der 
nachfolgenden Tabelle „Herleitung der Grundversorgungspreise Erdgas“ sind diese im Ein-

zelnen dargestellt.  
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3. Entwicklung der Großhandelspreise für Erdgas 

Die Erdgasbeschaffung setzt sich zum einen aus einer, über einen Zeitraum von 24 Mona-
ten, strukturiert beschafften Grundlastlieferung, der sog. Bandlieferung und zum anderen aus 
temperaturgeführten Lieferverträgen zusammen. Die aktuellen temperaturgeführten Liefer-
verträge beinhalten eine Kopplung der Preise an den Gasmarkt (EEX), wobei hier auch noch 
eine Preisbildung im Lieferjahr stattfindet. 
Die Erdgaspreise an den Handelsplätzen begannen bereits in 2019 deutlich zu sinken. Seit 
April 2020 konnten sich die Preise über einen längeren Zeitraum auf niedrigem Niveau hal-
ten. Erst seit Dezember kam es temperaturbedingt wieder zu Preissteigerungen. Insgesamt 
konnten wir dennoch gegenüber dem Vorjahr eine Senkung der Beschaffungskosten erzie-
len. 
Die Kostensenkung seit dem letzten Beschluss zur Änderung der „Allgemeinen Preise für die 
Grundversorgung mit Erdgas“ beträgt 0,450 Ct/kWh. 
 

(Alle Angaben zzgl. MwSt.)  

 

Herleitung der Grundversorgungspreise Gas 

Die nachfolgende Tabelle zeigt detailliert die Veränderung der Preisbestandteile:  

Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis Durchschnitt

s-preis

Verbrauch: 17.000 kWh /  a in € /  Jahr in Ct /  kWh in € /  Jahr in Ct /  kWh in € /  Jahr in Ct /  kWh in Ct /  kWh

A. Kostenveränderungen 99,60 4,8401 102,38 4,8052 2,78 -0,0349 -0,019

I. Netzentgelte, davon

- Arbeitspreis 0,9119 0,8715 -0,0404 -0,040

- Grundpreis 80,88 83,66 2,78 0,016

- Entgelte Messung 6,60 6,72 0,12 0,001

- Entgelte Messstellenbetrieb 12,12 12,00 -0,12 -0,001

    ∑ I. 99,60 0,9119 102,38 0,8715 2,78 -0,0404 -0,024

II. Belastungen und Abgaben, 

davon

- Energiesteuer 0,5500 0,5500 0,0000 0,000

- Konzessionsabgabe 0,2700 0,2700 0,0000 0,000

- CO2-Abgabe nach BEHG 0,0000 0,4551 0,4551 0,455

∑ II. 0,00 0,8200 0,00 1,2751 0,00 0,4551 0,455

III. Übrige Kosten 

(Beschaffung, Vert rieb, EK-

Verzinsung),                     ∑ III. 0,00 3,1082 0,00 2,6586 0,00 -0,4496 -0,450

B. Umrechnung 

Kostenänderungen auf Quartal 

II-IV/2021 -0,032

C. Marktanpassung 

Verkaufspreise

davon: davon:

- Grundpreis 101,61 101,61 0,00

- Arbeitspreis 4,83 4,80 -0,03

D. Preisanpassung brut to (19%) 120,92 5,75 120,92 5,71 0,00 -0,04

Differenz, net to

durchschnitt licher Verbrauch (rd.17.000 kWh/Kd./a) -0,032 Ct /kWh

Beispiel:                                              

Zählergröße G4,                                  

jährliche Messung und 

Stand 01.04.2020, net to Prognose 2021, net to

 
 
Diese Senkung würde sich bei einem Durchschnittskunden mit 17.000 kWh Jahresver-

brauch mit 5,10 € netto im Jahr auswirken. 

Aufgrund des geringen Betrages ist die Beibehaltung der „Allgemeinen Preise für die Grund-
versorgung mit Erdgas“ zum 01.04.2021 sinnvoll. 
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